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RS OGH 1990/10/11 7Ob664/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1990

Norm

ABGB §1346 G

ABGB §1355

Rechtssatz

Ergibt sich aus den Vereinbarungen der Parteien über die Wirkung der Bürgschaft oder aus besonderen Vorschriften

nichts anderes, ist der Bürge Nachschuldner: Seine Inanspruchnahme setzt die Einmahnung der Hauptschuld durch

den Gläubiger voraus.
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